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Afrikanische Schweinepest 

„ASP“ 

 

 

Dr. Thomas Kellner 

Veterinäramt im 

Landratsamt Donau-Ries 



ASP Informationen 

1. Die Krankheit / der aktuelle Seuchenzug  

2. Was kann „jeder“ zur Vorbeugung 

beitragen? 

3. Wie kann der Schweinehalter seinen 

Betrieb schützen? 

4. Was passiert, wenn der Erreger bei uns 

festgestellt wird? 



1. Die Krankheit / der aktuelle Seuchenzug

  

Übertragung  

 

besonders effizient: Blut 

 

1. Tier  Tier 

 

2. Tierblut  an kontaminierten Gegenständen  

  – z.B. über Landwirt/Jagd  Tier 

  

Hygiene bei der Jagd 

 z. B. Stiefel, Lappen, Wildwannen, Messer, 

Kleidung, Auto …. 
 

3. Speiseabfälle!  



426 gemeldete Ausbrüche 

Armenien, Aserbaidschan 

und die Russische 

Föderation 

2007 - 2012  

2007 
 

Erste Fälle  

in Georgien 

2009 2011 2015 2017 

2012 - 2014 

Ausbreitung 

Ukraine, 

Weißrussland, 

Litauen, Polen, 

Lettland, 

Estland 

Zahlreiche 

Ausbrüche 

Litauen, Polen, 

Lettland, Estland  

2014 - dato 

27. Juni 2017; 

Erster Ausbruch 

in der 

Tschechischen 

Republik. 

Bis zum 26.09. 

103 pos. 

Wildschweine 

1. Die Krankheit / der aktuelle Seuchenzug  



Lage 2014               heute 
1. Die Krankheit / der aktuelle Seuchenzug

  



2. Was kann „jeder“ zur Vorbeugung beitragen? 

- Maßnahmen zur Vorbeugung / Bekämpfung 
 

- Hygienemaßnahmen  

  Landwirt  

  Jäger  

 und  

 

- Populationsregulation  

 

            über die Jagd                      

 

        und …         
 

 
 

 



2. Was kann „jeder“ zur Vorbeugung beitragen? 

Jeder der Lebensmittel (spez.  

aus Ausbruchsgebieten) mit-  

bringt LKW-Fahrer, Arbeits-  

kräfte, Touristen, Jäger… 

 

Lebensmittel, -abfälle  

    unzugänglich für 

     Wildschweine! 

 



3. Wie kann der Schweinehalter seinen Betrieb schützen? 

 

Schutz der Betriebe vor Einschleppung  

 

 

SCHWEINEHALTUNGS-

HYGIENEVERORDNUNG 



Biosicherheitsmaßnahmen 

 Verhindern der Einschleppung 

 Verhindern der Ausbreitung 

 Erkennen von Seuchen 

 Dokumentation 



Einteilung der Betriebsgrößen 

Alle Betriebe bis zu 3 Zuchtsauen 

oder bis zu 20 Mastschweinen 

Anlage 1 

Zuchtbetriebe > 3 bis 150 Plätze 

gemischte Betriebe > 3 bis 100 

Sauenplätze 

Mast- und Aufzuchtbetriebe  

> 20 bis 700 Plätzen 

Anlagen 1 und 2 

Zuchtbetriebe mit mehr als 150 

Plätzen 

Mast- und Aufzuchtbetriebe mit mehr 

als 700 Plätzen 

gemischte Betriebe mit mehr als 100 

Sauenplätzen 

Anlagen 1, 2 

und 3 

Stallhaltung 

13.09.2017 



Einteilung der Betriebsgrößen 

Freilandhaltungen 

Zuchtbetriebe bis 150 Plätze 

gemischte Betriebe 100 Sauenplätze 

Mast- und Aufzuchtbetriebe bis 700 

Plätzen 

Anlage 4 

Zuchtbetriebe mit mehr als 150 

Plätzen 

Mast- und Aufzuchtbetriebe mit mehr 

als 700 Plätzen 

gemischte Betriebe mit mehr als 100 

Sauenplätzen 

Anlagen 4 und 5 



Die häufigsten „Problemstellen“ 

Anlage 2 Betriebe 

 Verladerampe 

 Kadaverlager 

 Futter-/Einstreulager 

 Schutzkleidung 

 Betriebseigene Kontrollen 

Anlage 3 Betriebe + Freilandhaltungen 

 Einfriedung 

 



Verladerampe 

Der Betrieb muss über befestigte 

Einrichtungen zum Verladen der 

Schweine und zur R & D von 

Transportfahrzeugen verfügen 

 Schotter/Kies/Rasen gilt nicht als befestigt 

 Im Rahmen der R & D anfallende 

Flüssigkeiten sind schadlos zu entsorgen 

 



Befestigte Verladerampe 

 







Kadaverbehälter 

 abschließbarer Raum,  

 geschlossener, fugendichter Behälter  

 Sicher vor unbefugtem Zugriff,  

 Gesichert gegen Eindringen von 
Schadnagern 

 Gesichert gegen Auslaufen von 
Flüssigkeiten 

 leicht zu reinigen und zu desinfizieren 

 Entleerung möglichst ohne Befahren des 
Betriebsgeländes 













Futter und Einstreu 

 

Der Tierhalter hat sicherzustellen,  

dass Futter und Einstreu vor 
Wildschweinen  

geschützt gelagert wird 
 



Hygieneschleuse 

 Der Betrieb muss über eine Möglichkeit 

zum Umkleiden verfügen  

 Stallnah 

 Handwaschbecken 

 Wasseranschluss mit Abfluss 

 Getrennte Aufbewahrung von Straßen- 

und Schutzkleidung 

 Zugang Stallbereich nur über Umkleide 

möglich 

 

 

 



Betreten des Stalles von 
betriebsfremden 
Personen nur mit 

 Einwegkleidung 

 Betriebseigener, 
gereinigter 
Schutzkleidung 

Die jederzeit ausreichend 
zur Verfügung steht 

Schutzkleidung 



Einfriedung 
Freilandhaltung: doppelter Zaun mit 2 m 

Abstand, 150 m hoch 

Auslaufhaltung: Kontakt zu Wildschweinen 

sicher verhindert 

Anlage 3 Betrieb: der Betrieb kann nur 

über verschließbare Tore befahren oder 

betreten werden 

Umfasst alles, was in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der Schweinhaltung 

steht (Umkleide, Futterlager, Dunglager…) 



Beispiele Einfriedung 







Einzelfalllösungen 

zusammen mit dem 

Veterinäramt! 

 



Betriebseigene Kontrollen 
 Grundsatz der Eigenverantwortung bzgl. 

seuchenhygienischem Risiko (insbes. 
anzeigepflichtige Krankheiten) 

 regelmäßig und in kurzen Intervallen die 
Gefahren einer möglichen 
Seucheneinschleppung erkennen und 
abstellen 

 Bauliche Einrichtungen und 
betriebsorganisatorische Abläufe 

 Empfehlung: jede Maßnahme 
dokumentieren (Hygienekontrollplan) 



Was folgt, wenn der Erreger bei uns festgestellt wird 

Maßnahmen bei: 

 

1. positivem Wildschwein 

2. positivem Hausschwein 





Gefährdeter Bezirk (Radius ~ 15 km) 

 … erst mal Jagdverbot („stand still“) 

 Untersuchung und unschädliche 

 Beseitigung (TBA) aller verendeter 

 Wildschweine 

  und  

Pufferzone (Radius ~ weitere 15 km) 

… intensive Jagd (WS-Population < 80 - 90 %) 

positives Wildschwein 



positives Wildschwein 

Gefährdeter 

Bezirk: 15 km 

332 Betriebe 

mit 99.047 

Schweinen 

Pufferzone 

 

30 km 



 



 



„gefährdeter Bezirk“ (15 km) 

Verbot:   

Haus-Schweine dürfen weder in einen noch aus 

einem Betrieb im gefährdeten Bezirk verbracht 

werden 
 

Ausnahmen mit Genehmigung: 

Innerhalb des Bezirks 

In einen Betrieb im gefährdeten Bezirk mit 

klinischer Untersuchung 24h vor Versand oder 

unmittelbar zur Schlachtung in eine Schlachtstätte 

innerhalb des gefährdeten Bezirks 

 
 



„gefährdeter Bezirk“  

Ausnahmen für das Verbringen nach außerhalb 

des Bezirks nur im Inland  
 

- alle Schweine müssen  innerhalb von 24 

Stunden vor dem Versand klinisch untersucht 

werden  

und 

- innerhalb von sieben Tagen vorher eine 

Blutuntersuchung (Stichprobe) durchgeführt 

werden 



„gefährdeter Bezirk“  

Verbringen nach außerhalb des Bezirks zur 

Schlachtung 

Ausnahme für das Verbringen von Schweinen in 

eine benannte Schlachtstätte im Inland,  
 

soweit die Schweine  

unmittelbar zur Schlachtung verbracht werden und 

der Versand mindestens vier Arbeitstage vorher 

der für den Versandort zuständigen Behörde unter 

Angabe der Schlachtstätte angezeigt wurde. 



 

positives Hausschwein  

  

Maßnahmen im Ausbruchsbetrieb 

u.a. 

„Betrieb wird gesperrt und alle Schweine 

werden getötet und unschädlich beseitigt“ 

„unschädliche Beseitigung von Fleisch, 

Sperma ...“ 

„Hunde und Katzen einsperren“ 



 

positives Hausschwein  

 
 

 

 um den Ausbruchsbetrieb 

 

Sperrbezirk (≥ 3 km Radius) 

und 

Beobachtungsgebiet (≥ 10 km Radius) 



Sperrbezirk, 3 

km, 22 

Betriebe mit 

6.202 

Schweinen 

Beobachtungsgebiet, 

10 km, 151 Betriebe 

mit 51.470 Schweinen 



Maßnahmen im Sperrbezirk, u.a.: 

 

- Aufstellen von Schildern   

- „Afrikanische Schweinepest – Sperrbezirk“ 

 

 - klinische Untersuchung der Schweine, 

Überprüfung der Bestandsregister und der 

Kennzeichnung   

 

- in Betrieben, in denen Schweine verendet oder 

erkrankt sind, eine Blut-Untersuchung der Schweine  

 



Maßnahmen im Sperrbezirk  

 
- Schweine dürfen weder in einen noch aus einem 

   Betrieb verbracht werden 

- Hausschlachtungen von Schweinen sind verboten 

- Transportverbot 

- Verbot von Klauentier-Märkten 

-  Andere Haustiere als Schweine dürfen nur mit     

   Genehmigung verbracht werden 

- Betriebe nur mit Schutzkleidung betreten 

- Betriebsfremde Personen dürfen den Betrieb nur mit 

- schriftlicher Genehmigung betreten 



Maßnahmen im Sperrbezirk  

 
 

mögliche Ausnahmen vom 

Verbringungsverboten  

zur Schlachtung 

Tötung 

in anderen Betrieb 

 

Frühestens 40 Tage nach Grobreinigung und 

Vordesinfektion des Seuchenbetriebs 



 

Maßnahmen im Beobachtungsgebiet 

 
 

Aufstellen von Schildern 

 „Afrikanische Schweinepest – Beobachtungsgebiet“ 

 

- in Betrieben, in denen Schweine verendet oder 

erkrankt sind, eine Blut-Untersuchung der Schweine  

 

-  Schweine dürfen weder in einen noch aus einen 

Betrieb verbracht werden. 

 



 

Maßnahmen im Beobachtungsgebiet 

 
- Transportverbot 

- Verbot von Klauentier-Märkten 

- Betriebe nur mit Schutzkleidung betreten 

- Betriebsfremde Personen dürfen den Betrieb nur 

   mit schriftlicher Genehmigung betreten. 

- Andere Haustiere als Schweine (außer Bienen)  

  dürfen innerhalb der ersten 7 Tage nur mit   

  Genehmigung verbracht werden. 

 

 

 



 

Maßnahmen im Beobachtungsgebiet 

 
 

mögliche Ausnahmen vom 

Verbringungsverboten  

 

zur Schlachtung 

Tötung 

in anderen Betrieb 

 

Frühestens 30 Tage nach Grobreinigung und 

Vordesinfektion … des Seuchenbetriebs 



 



Aufhebung der Sperrmaßnahmen/ 

Wiederbelegung 

 

1. Sperrbezirk 

2. Ausbruchsbetrieb 

3. Beobachtungsgebiet 

4. gefährdeter Bezirk 
 

 



Aufhebung der Sperrmaßnahmen 

 
Sperrbezirk 

Wenn alle Schweine des Ausbruchsbetriebs 

verendet oder getötet und unschädlich beseitigt 

worden sind. 
 

frühestens 45 Tage nach Abnahme der 

Grobreinigung und Vordesinfektion, im 

Ausbruchsbetrieb, die Schweine in allen Betrieben 

klinisch und mit negativem Ergebnis auf Antikörper 

gegen Afrikanische Schweinepest untersucht 

worden sind“ 

 



 

Wiederbelegung im Ausbruchsbetrieb 

 

 

 serologische Untersuchung auf ASP, 

frühestens 45 Tage nach Einstellung 

 Abgabe der Schweine erst, wenn negative 

Befunde vorliegen 



 

Aufhebung der Sperrmaßnahmen 

  

Beobachtungsgebiet 
„alle Schweine des Betriebs verendet oder getötet und unschädlich beseitigt worden sind“ 

 

„frühestens 40 Tage nach Abnahme der 

Grobreinigung und Vordesinfektion, im 

Ausbruchsbetrieb, die Schweine in allen Betrieben 

klinisch und, soweit erforderlich, serologisch mit 

negativem Ergebnis auf Antikörper gegen 

Afrikanische Schweinepest untersucht worden 

sind“ 

 



 

Aufhebung der Sperrmaßnahmen 

 

gefährdeter Bezirk 
 

 

a) Tilgungsplan ( StMUV  BMEL) 

b) Aufhebung „frühestens 6 Monate nach dem    

    letzten Nachweis von ASP“,  
 

aber mindestens 12 Monate weitere Maßnahmen 

für Jäger wie Kennzeichnungen/Probennahmen/ 

unschädliche Beseitigung von Aufbruch und toten 

Wildschweinen. 

 

 



 

Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit! 

 

Fragen?  


